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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Lärmschutz

Für die einen verursachen Kirchenglocken einen melodiösen Klang mit kultureller
Bedeutung, für die anderen lediglich Glockenlärm, der sie um den wohlverdienten
Schlaf bringt. Unter Berufung auf eine ETH-Studie aus dem Jahr 2011, die aufgezeigt
hatte, dass bereits bei Glockenklängen von geringer Lautstärke mit Schlafstörungen zu
rechnen sei, klagte ein Wädenswiler Ehepaar beim Zürcher Verwaltungsgericht gegen
das viertelstündliche nächtliche Kirchengeläut und bekam Recht: Gemäss dem Urteil
des Verwaltungsgerichts hätten die Kirchenglocken in Wädenswil deswegen nur noch
stündlich läuten dürfen. 
Wie vielen traditionsbewussten Bürgern der Schlaf geraubt wurde, weil sie sich über die
Kläger aufregten, ist nicht bekannt, aber mit Sicherheit waren es einige. Denn der
Glockenlärmstreit entpuppte sich nicht lediglich als eine einfache
Meinungsverschiedenheit, sondern eher als Kulturkampf, als Kritik am universitären
Elfenbeinturm und als Appell für die Rechte der Tiere: Sukkuriert von einer Petition mit
2000 empörten Unterzeichnenden zogen die Kirchgemeinde und der Stadtrat das Urteil
weiter ans Bundesgericht, das sein Urteil zum ersten Mal im Wissen um die ETH-Studie
fällen musste. Vor Erscheinen der Studie hatten die Richter in Lausanne geurteilt, dass
ein öffentliches Interesse an der Aufrechterhaltung der viertelstündlichen
Glockenschlag-Tradition bestehe. Gemäss NZZ in «negative Schwingungen» versetzt
worden war auch SVP-Präsident Albert Rösti, der an einer Delegiertenversammlung zur
Dekoration verschiedener Persönlichkeiten den Zerfall der eidgenössischen Werte
beklagte. Denn aufgrund der ETH-Studie hatte sein Heimatkanton im Sommer 2016 der
Gemeinde Worb (BE) den viertelstündlichen Glockenschlag untersagt. Den Ärger der
Bevölkerung hatte auch eine Holländerin in der aargauischen Gemeinde Gipf-Oberfrick
im Jahr 2015 zu spüren bekommen, als ihr aufgrund ihrer Immissionsklage gegen das
Kirchengeläut die Einbürgerung verwehrt worden war. Ebendiese Person gründete
zudem eine Protestbewegung zur Befreiung der Kühe von Kuhglocken und konnte sich
auch dabei auf eine ETH-Studie (2014) berufen, die folgerte, dass durch das Gewicht
und den Lärm die Gesundheit der Tiere beeinträchtigt werde. Dies wiederum versetzte
dann Nationalrat und Bauernverbandsvizepräsident Jacques Bourgeois (fdp, FR) in
Rage, was ihn zum Einreichen einer Interpellation bewog, in der er den Bundesrat
fragte, wie die Regierung gedenke, solche wissenschaftlichen «Auswüchse» zu
verhindern und sicherzustellen, dass öffentliche Gelder «gut eingesetzt werden» (Ip.
14.3907).
Das Bundesgericht blieb auch in seinem jüngsten Urteil im Dezember 2017 bei seiner
Meinung. Es rechnete vor, dass der Verzicht auf den Viertelstundentakt die
Aufwachreaktionen (bei gekipptem Fenster) pro Nacht von 2 auf 1,5 reduzieren würde.
Diese minimale Verbesserung stünde in keinem Verhältnis zum öffentlichen Interesse
und ein entsprechendes Urteil würde einen starken Einschnitt in die
Gemeindeautonomie bedeuten in einem Bereich, in dem der Bund keine
Lärmgrenzwerte festgelegt habe. Beim Glockenstreit gehe es letztendlich darum, «ob
die eigenen Ansprüche und Empfindlichkeiten wirklich immer als wichtiger zu gelten
haben und ob alles, was einen stört, zu verbieten ist», sinnierte die Weltwoche als
Reaktion auf das Bundesgerichtsurteil. 1
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Parteien, Verbände und Interessengruppen
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Parteien

Grosse Parteien

Viel medialen Wirbel verursachte ab Mitte September 2012 die Kritik an Christoph
Mörgeli in seinem Amt als Medizinhistoriker an der Universität Zürich. Im akademischen
Jahresbericht des Medizinhistorischen Instituts wurde Mörgelis Amtsführung massiv
bemängelt. Vorlesungen fänden nicht statt, menschliche Präparate würden ethisch
fragwürdig aufbewahrt und die Museumsausstellung sei veraltet und fehlerhaft. Mörgeli
warf dem Tagesanzeiger, der den zuerst von der Universität unter Verschluss
gehaltenen Bericht publik gemacht hatte, Rufmord vor. Die Universität berief sich auf
ein seit November 2011 laufendes internes Beurteilungsverfahren und hielt sich vorerst
mit Stellungnahmen zurück, stellte sich dann aber hinter den neuen Chef Mörgelis,
Flurin Condrau. Die SVP hingegen stellte sich hinter ihren Nationalrat und griff
ihrerseits die Medien und die Universität an, eine orchestrierte politische Abrechnung
zu fahren; die Kampagne der Universität wurde als Mobbing bezeichnet. Am 21.
September stellte die Universität Mörgeli wegen Verletzung der Loyalität als
Museumskonservator per sofort frei. Das Vertrauensverhältnis sei unwiederbringlich
zerstört und Mörgelis fachliche Leistung als ungenügend beurteilt worden. Die SVP
wetterte gegen die „links unterwanderten“ Universitäten und die politische motivierte
Entlassung. Mörgeli selber reichte Rekurs gegen die Kündigung ein. 2
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Die im Vorjahr durch einen Zeitungsbericht des Tages-Anzeigers ausgelöste „Affäre
Mörgeli“ erhielt auch im Berichtjahr viel neuen Zündstoff. Nationalrat Christoph
Mörgeli (ZH) war 2012 von seinem Posten als Konservator des Medizinhistorischen
Instituts an der Universität Zürich aufgrund ungenügender fachlicher Leistungen
freigestellt worden. Ende März strahlte die Fernsehsendung „Rundschau“ einen Bericht
aus, in dem Mörgeli vorgeworfen wird, ungenügende Doktorarbeiten abgenommen zu
haben. Mörgeli sah sich nicht nur in seinem Urteil bestätigt, dass er von der Universität
gemobbt werde, da diese interne und vertrauliche Gutachten herausgebe, sondern er
plante auch rechtliche Schritte gegen die Rundschau und die Sendung „10 vor 10“, die
das Thema ebenfalls aufgenommen hatte. Wegen „versuchten Rufmords“ reichte
Mörgeli bei der Ombudsstelle Beschwerde ein, die Anfang Dezember allerdings
abgewiesen wurde. Anfang Oktober kam ein Bericht einer externen
Expertenkommission zum Schluss, dass Mörgeli einen Teil seiner Doktoranden schlecht
betreut habe. Mörgeli wehrte sich in einer Stellungnahme gegen den Bericht; er stritt
insbesondere ab, dass es in den von ihm betreuten rund 60 Dissertationen
unkommentierte Text-Transkripte gegeben habe. Mörgeli griff zudem seine
Nationalratskollegin und Mitglied des Universitätsrates Kathy Riklin (cvp, ZH) an. Er
reichte Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung ein, weil Riklin Ende
Herbstsession in der Wandelhalle angeblich Internas aus dem damals noch nicht
veröffentlichten Expertenbericht ausgeplaudert habe. Im Herbst wurde die Kritik an der
Universitätsführung lauter, die in der Zwischenzeit auch die stellvertretende
Institutsdirektorin Iris Ritzmann entlassen hatte, was in Universitätskreisen
geharnischte Proteste hervorgerufen hatte. Der Universitätsleitung wurde
Führungsschwäche vorgeworfen. Sie habe zudem der ermittelnden Staatsanwaltschaft
willfährig E-Mails zahlreicher Mitarbeiter ausgehändigt. Die Kritiken kulminierten im
vorzeitigen und sofortigen Rücktritt des Rektors Andreas Fischer Anfang November,
worauf sich eine kantonalparlamentarische Oberaufsicht einschaltete, die die Vorfälle
überprüfen will. Um eine Episode reicher wurde die Affäre Ende Berichtjahr, als der
Anwalt von Christoph Mörgeli Strafanzeige gegen den ehemaligen Chef des
Bundesamtes für Justiz, Heinrich Koller, einreichte, der von der Universität Zürich
eingesetzt worden war, um die Entlassung von Iris Ritzmann zu untersuchen. Mörgelis
Anwalt machte herabsetzende Äusserungen und Verletzung des Amtsgeheimnisses
geltend. 3
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